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Privatwaldzusammenlegungen mit besonderer
Beriicksichtigung des Kantons Ziirich.

VYon H. Grossmann, Ziirich.

Die schweizerische Forstpolitik hat sich, gemessen an der starken
Verbreitung des Privatwaldes (ein Viertel der Waldfliche), bisher nur
wenlg mit demselben abgegeben. Dies mag zum Teil daher riihren, dass
die Gemeindeforstwirtschaft, als Grundpfeiler der nationalen Forstwirt-
schaft, Kriifte und Aufmerksamkeit band, zum Teil aber auch daher.
dass liberale Grundsiitze und weitgehende Schonung des foderalistischen
Standpunktes richtunggebend waren.

Immerhin haben sich von jeher weitblickende Forstminner aus den
Kantonen, in denen der Privatwald stiirker vertreten, und fiir die dessen
Ertrag von grosserer Bedeutung ist, des Privatwaldes angenommen. Wir
erinnern an Landolt sowie an Meister, der im Nationalrat bei der Be-
ratung unseres eidgenoOssischen Forstgesetzes die Bestimmungen {iiber
die Privatwaldzusammenlegung durchsetzte und als Schopfer des Art. 26
gelten kann.

Die Fliche der Privatwaldungen im Kanton Ziirich betriigt heute
rund 24 350 ha oder 51 % der Gesamtwaldfliiche. Im Jahre 1880 betrug
siec noch 28 100 ha. Die Abnahme erfolgte infolge von Rodungen und
Ankaufes durch die offentliche Hand.

Weil die Privatwaldungen mehr als die Hélfte der ziircherischen
Waldfliche einnehmen, sind sie fiir die Forstwirtschaft des Kantons von
grosserer Bedeutung als anderswo. In den einzelnen Kantonsteilen ist ihr
Anteil an der Waldfliiche zwar verschieden, nimlich : Reussgebiet 34%,
Sihl- und Limmattal 27 %, linkes Seeufer 49 %, rechtes Seeufer 62 %,
Wehntal und Rafzerfeld 32 %, Weinland 36 %, Glatt- und Aatal 56 %,
oberes Tosstal 86 %.

Diese Verteilung hingt eng mit der Bodengestalt, der Besiedelung
(Hof-, Weiler-, Dorfsiedelung) und der geschichtlichen Entwicklung zu-
sammen. Das Gebiet mit weit vorherrschendem Privatwald liegt wie in
den ganzen Voralpen im Hofsiedelungsgiirtel der Nagelfluhzone mit
ihrem stark gegliederten Relief, das keine grosseren Siedelungen auf-
weist und daher die Bildung von Gemeindewald nicht zuliess.

In den ausgesprochenen Zonen der milden Molasselandschaft, in der
sich die Siedler in geschlossenen Dorfern oder Weilern niederlassen
konnten und der Wald mehr zusammenhiingend die Hiigel und Flanken
bedeckt, herrschte der Gemeinschaftswald (Gemeinden und spéter Kor-
porationen) von jeher vor.

Zudem sind an verschiedenen Orten um 1800 und noch spiiter ehe-
malige Korporationswaldungen unter die Berechtigten verteilt und trotz
Gegenmassnahmen der Regierung namhafte Flichen nicht wieder in
offentliche Hand zuriickgefiihrt worden.

Die Ertrige der Privatwaldungen sind auffallend gering. Nach den

Forsterrapporten betragen die Schlagmassen im Mittel der letzten zehn
Jahre 2,6 Kubikmeter pro Hektar und Jahr, wiithrend sie im 6ffentlichen
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Wald (Staats-, Gemeinde- und Korporationswald) im selben Zeitraum
4,7 Kubikmeter ausmachen, trotzdem hier iiberall noch eingespart wird.
Die Geldertriige stehen in einem noch grosseren Missverhiiltnis zueinan-
der. Abhilfe ist hier dringend nétig; denn dem Kanton gehen hier jihr-
lich etwa 1,5 Millionen Franken verloren.

Was hindert nun im Privatwald eine eintriglichere Wirtschaft ?
Wir kennen vor allem vier Ursachen :

1. Geringes Interesse am Wald, dessen Ertriige eben erst nach Jah-
ren und Jahrzehnten die aufgewendete Miihe belohnen.

2. Unsachgemisse Wirtschaft mit zu frithem Schlag und daher zu
jungem Holz und zu geringem Vorrat, mangelhafte Pflege (An-
pflanzung, Siuberung, Durchforstung) und daher liickige Besténde,
einseitige Rottannenwirtschaft bei Kahlschlag mit seiner unheil-
vollen Verschlechterung von Boden und Zuwachs.

3. Meist diirftiges Wegnetz mit oft kaum fahrbaren, gewohnlich
durch Zufall entstandenen Wegen.

4. Weitgehende Parzellierung, betriigt doch in den beiden fast aus-
schliesslich Dorfsiedelungen mit starkem Ackerbau aufweisenden
Bezirken Andelfingen und Dielsdorf die mittlere Parzellengrosse
etwa 25 und nur im Bezirk Hinwil 67, im ganzen Kanton 40 Aren.

Die schwerwiegenden Nachteile einer solech weitgehenden, durch-
zunehmende Bevolkerung und Erbteilungen entstandenen Zerstiickelung
bestehen in verhingnisvollen Einwirkungen von Nachbar zu Nachbar,
wie Beschattung, Trauf, BloBstellung der Rinder, so dass Windwurf,
Sonnenbrand, Bodenaushagerung, gegenseitige Fillschiden, Verdim-
men der Jungwiichse, vor allem der Lichtholzer, eintreten und Kultur,
Pflege und Beniitzung fortwihrend vom Vorgehen des Nachbarn ab-
hingig machen. Oft ist es dem Besitzer mit dem besten Willen nicht mog-
lich, eine selbstindige, geordnete und rationelle Wirtschaft zu fiihren.
Je kleiner die Grundstiicke, desto ungiinstiger wirken sich naturgeméss
diese Umsténde aus. Der Bau rationeller Wege wird hier fast unmoglich.

Die unter 1 angefiihrten Umstinde werden trotz aller Anstrengun-
gen des Forstpersonals nicht so rasch behoben werden konnen, weil
dem privaten Besitzer die Wirtschaft auf lange Sicht, wie sie im Walde
nun einmal notig ist, viel weniger liegt als der Oeffentlichkeit. Es ist
dies ein mit der Kahlschlagwirtschaft zusammenhingender Umstand,
den wir in Plenterwaldgebieten viel weniger antreffen. (Abb. 2.)

Um die Verbesserung der unter 2 genannten Verhiiltnisse hat sich
das kantonale Forstpersonal von jeher besonders bemiiht durch Aufklé-
rung der Waldbesitzer bei den Waldgiingen, beim Unterricht in landwirt-
schaftlichen Schulen, in unzihligen Wandervortriigen, Exkursionen und
Kursen und nicht zuletzt durch das Beispiel der Bewirtschaftung im
Staats-, Gemeinde- und Korporationswald. Auch das im Jahre 1923
revidierte eidgendssische Forstgesetz mit seinem Kahlsehlagverbot im
Hochwald hat hier viel verbessern helfen. Ein Erfolg ist nicht ausge-
blieben, tritt aber, wie alles im Walde, nur sehr langsam in Erscheinung.
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Zudem war er oft nur mit unverhiiltnismiissig grossem Aufwand zu er-
reichen.

Zur Behebung der misslichen Wegverhiltnisse wie der unseligen
Zerstiickelung und zur Erlangung besserer Ertragsverhiltnisse in den
Privatwaldungen hat die Waldwirtschaft dem Beispiel der Landwirt-
schaft zu folgen, die schon seit lingerer Zeit das nimliche Uebel mittels
Giiterzusammenlegungen erfolgreich bekimpft. Solche sind heute um so
dringlicher, als nun die Grundbuchvermessung vorwiirts schreitet und
es nicht zu verantworten wire, diese Zustinde durch Vermarkung und
Vermessung fiir ewige Zeiten festzunageln, ganz abgesehen davon, dass
die entstehenden Kosten den oft kleinen Wert der Waldparzellen iiber-
steigen.

Zusammenlegungen im Walde sind schwieriger durchzufiihren als
im offenem Land, weil das Holzkapital meist hoher ist als das Boden-
kapital und weil der Bestandeswert von Parzelle zu Parzelle stirker
wechselt als der Bodenwert. Anderseits sind sie im Walde aber viel
dringlicher als im Kulturland, weil weitgehende Parzellierung geradezu
zur volligen Produktionslosigkeit fiihren kann, was beim Kulturland
denn doch nicht der Fall ist.

Fiir eine Sanierung stehen uns nun fiinf verschiedene Moglichkeiten
offen :

1. Bildung von Genossenschaften oder Korporationen nach Art. 26
des eidgenossischen Forstgesetzes vom Jahre 1902, Art. 703 des ZGB
und den §§ 54 und 55 des kantonalen Forstgesetzes vom Jahre 1907.
Hierbei wirft jeder Beteiligte sein Waldstiick ein und erhiilt dafiir einen
ideellen Anteil am Ganzen. Grenzen und Privateigentum verschwinden
ganz, und der frithere Eigentiimer verliert sein Verfiigungsrecht iiber
das Waldstiick. (Abb. 1.)

Diese giinzlichen Zusammenlegungen sind das erstrebenswerte
fachtechnische Ideal, weil sie die Produktion am wmeisten fordern und
das Uebel griindlich beseitigen. Sie sind aber bei den Waldbesitzern
am wenigsten beliebt, weil sie nur ungern ihr freies Verfiigungsrecht
zugunsten eines blossen Miteigentums- oder Anteilrechtes preisgeben.
Daher und aus dem weiter unten genannten Grunde ist der Erfolg
bisher auf zwei Objekte beschriinkt geblieben, nimlich auf die Bildung
der Korporationen Pfannenstiel-Meilen (65 ha) und Breitenloo-Stamm-
heim (9 ha). Objekte fiir solch griindliche Zusammenlegungen wiiren
im Kanton Ziirich auch anderwiirts noch geniigend vorhanden. Es fehlt
aber leider an Personal und an der notigen Unterstiitzung durch den
Bund, weil dieser die Wirksamkeit des Art. 26 bisher auf die Finanzie-
rung der Vermessung sowie der Gehilfen zur Abschiitzung beschrinkt
hat. Solange fiir die umfangreichen Vorarbeiten, Schitzungen und Ver-
handlungen nicht besondere Kriifte angestellt werden konnen, deren
volle Honorierung gemiiss Art. 26 erfolgen kann, werden hier kaum
weitere Fortschritte moglich sein.

2. Waldzusammenlequng nach Art der Giiterzusammenlegung, wobei
der einzelne Besitzer ein Waldstiick in der Grosse seiner zahlreichen
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Abb. 5. Behebung der Parzellierung durch Zusammenlegung nach Art der
Giiterzusammenlegungen, wobei eine vollig neue Einteilung und Zuteilung
stattfindet.

(Gestrichelt = alte Parzellen, ausgezogen — neuer Besitzstand.)

Bewilligung gemiss BRB 3.10.39 vom 17.12.40.

fritheren Parzellen mit dem freien Verfiigungsrecht dariiber erhiilt. Der
erschwerende Umstand im Walde besteht im wechselnden Holzbestand
und im grossen Unterschied zwischen Holz- und Bodenwert. Diese Klip-
pen lassen sich aber tiberwinden, und die bisherigen Erfahrungen haben
die Moglichkeit weitgehender Zusammenlegungen aufgezeigt, aber auch
deren Dringlichkeit bewiesen. Dass sie bisher auf ginzlich freiwilliger
Grundlage ohne Zwang erfolgten, bildet ein schones Zeugnis fiir die
Einsicht der Waldbesitzer, bedeutet aber auch eine wesentlich hohere
Arbeitsbelastung fiir die Ausfiihrungsorgane (Kommissionen, Geometer,
Forstpersonal). Der schwerwiegendste Nachteil der Freiwilligkeit be-
steht darin, dass ein hartkopfiger Waldbesitzer die besten und rationell-
sten Pline vereiteln kann.

Thre Durchfiihrung muss, wie in der Landwirtschaft, vor der Ver-
messung erfolgen. Denn es darf nicht mehr vorkommen, dass weitgehend
zerstiickelte Privatwaldungen (siehe Bild Nr. 6 und 7) vermessen und
damit unhaltbare Zustiinde fiir alle Zeiten sanktioniert werden. Denn
nach der Vermessung und Anlage des Grundbuches wird schon rein der
Kosten wegen nichts mehr zusammengelegt.

Dass man hier aber auf freiwilligem Wege ebensowenig wie beim
Kulturland zum Ziele kommt, beweisen die trotz eifriger Bemiihungen
der Geometer und Forstmeister erlangten mageren Resultate in Waster-
kingen und Wil. Es fehlt zur Zeit die gesetzliche Grundlage, auf der
wie im Freiland die Zusammenlegung erzwungen werden kann. Sie
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wiirde ja auch sicher meist von den Besitzern nachtriglich gebilligt,
wenn nur alle gleich behandelt werden.

Die erste Arbeit ist die Erstellung einer Planskizze. Hernach muss
gepriift werden, ob eine Zusammenlegung moglich ist, wie weit sie
gehen kann und ob sie alle Parzellen umfassen soll. Dann folgt die Auf-
stellung der neuen Zuteilung, die Schiitzung der Objekte, die Mitteilung
an die Grundeigentiimer, die Verhandlung mit diesen und bei Einigung
deren unterschriftliche Einwilligung. Ob die Verhandlungen von einer
Kommission, von deren Pridsidenten, vom Geometer oder vom Forstamt
gefiithrt werden, tut nichts zur Sache. Den Ausschlag gibt, dass jemand
vorhanden ist, der anregt, Verbesserungen vorschligt und sich in der
Sache gut auskennt.

Wo eine Giiterzusammenlegung vorausgegangen ist und ihre Wir-
kungen bereits entfaltet hat, geht auch die Waldzusammenlegung leich-
ter und besser vonstatten. Wichtig ist, dass die grossen Waldbesitzer
und auch allfillig beteiligte Kommissionsmitglieder mit dem guten Bei-
spiel vorangehen und keine Sonderinteressen verfolgen.

3. Grenzregulierungen und Abtausche, bei denen durch Beseitigung
von Ueberstossen, Zwickeln, ein- und ausspringenden Ecken die Grenzen
geradliniger gezogen und damit die Vermarkungs- und Vermessungs-
kosten gesenkt werden konnen. Damit konnen kleinere oder grissere
Abtausche ganzer Grundstiicke oder Grundstiickteile verbunden sein.

Im Kanton Ziirich sind zwolf solche Unternehmungen mit 1074 ha
Waldfliche, 1000 Eigentiimern und 4970 Parzellen durchgefiihrt worden
oder in Ausfithrung begriffen. Da hierbei der Eigentiimer auch weiterhin
frei iiber seinen bisherigen Wald verfiigt, ist er weit eher fiir diese Art
der Verbesserung zu haben.

Diese Verinderungen werden aber in den seltensten Fiillen befrie-
digen — Aussagen der Beteiligten belegen dies jetzt schon —, da sie
das Uebel nur mehr oder weniger mildern, nicht aber beseitizen. Wenn
bei zehn ziircherischen Unternehmungen die Parzellenzahl von 4460 auf
3134 oder 70 Prozent herabgesetzt werden konnte, so ist das im Ver-
héltnis zum Moglichen erfreulich, im Verhiiltnis zum Erstrebenswerten
wenig. Und zudem steckt eine Riesenarbeit dahinter, deren Erfolg
gelegentlich keineswegs befriedigt. Aus diesen Erwiigungen heraus sind
denn auch giinzliche Zusammenlegungen nach Punkt 2 mit vollig neuer
Einteilung angestrebt und an einem Objekte (Ellikon a. Rh.) ausgefiihrt
worden. Dieses beweist erneut, dass wir auf ginzliche Zusammenlegung
bedacht sein miissen, um eine allseitig befriedigende Losung zu finden,
die wirklich eine rationelle Bewirtschaftung der Privatwaldungen er-
moglicht, dem Besitzer die Verfiigungsfreiheit und damit die Verant-
wortung fiir eine anstindige Waldwirtschaft iiberlisst.

Da die Vermessungs- und Vermarkungskosten durch solche Zusam-
menlegungen und Grenzbereinigungen herabgesetzt werden (bei sechs
ziircherischen Gemeinden im Mittel um 14, im Maximum um 37 Franken
per Hektar), haben sie Bund und Kantone gefordert durch Ausrichtung
eines Esparnisbeitrages.
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4. Bildung von Privatwaldverbinden nach § 53 des kantonalen
Forstgesetzes zum Zwecke der Anstellung von Forstern, des Betriebes
von Pflanzgiirten, der Erstellung von Abfuhrwegen, selten zur gemein-
samen Bewirtschaftung der Waldungen. Dies ist die lockerste Form des
Zusammenschlusses und hat meist gar keinen Einfluss auf die Vermin-
derung der Parzellierung. Sie hat in bezug auf den Wegebau dagegen
schon recht schone Resultate gezeitigt, wie dies die Gemeinde Hittnau
beweist.

5. Systematischer Zusammenkauf von Privatwaldparzellen zwecks
Schaffung grosserer Wirtschaftseinheiten, wie ihn Private und Gemein-
den, vor allem die industriereichen Stidte, betreiben, hauptsichlich
aber die Stadt Ziirich, die auch aus hygienischen und #sthetischen Griin-
den den privaten Waldbesitz um die Stadt in kommunalen iiberfiihrt.
Auch der Kanton und viele waldbesitzende Gemeinden kaufen Privat-
wald, wobei die Verbesserung der Grenzen und der Bewirtschaftung
des eigenen Waldes den Ausschlag geben. Damit 16st sich dann zugleich
aber auch das Problem der Zerstiickelung. Als ein solches Beispiel
nennen wir den Entlisberg in Ziirich 2 (Abb. Nr.4), wo ein friiher unter
die Anteilhaber aufgeteilter Korporationswald von der Stadt systema-
tisch aufgekauft wird.

Obwohl hier verschiedene Wege mehr oder weniger zum Ziele
fithren, so sind es nur drei, die befriedigen und vor der Nachwelt
bestehen werden :

1. Génzliche Zusammenlegung zu Korporationen, wofiir der Bund
den Art. 26 im vollen Wortlaut anwenden sollte.

2. Zusammenlegungen nach dem Muster der Giiterzusammenlegungen,
fiir die ein gesetzliches Obligatorium anzustreben ist.

3. Ankauf stark parzellierter Privatwaldungen durch Private oder
offentliche Waldbesitzer, dessen Anwendung aber sehr beschrinkt
und nur in einigen wenigen Fillen wirksam zum Ausdruck ge-
kommen ist.

Nach diesen drei Punkten scheint uns die Produktionsvermehrung

im Privatwald gehen zu miissen, wobei die forstlichen Aufsichtsbehor-
den ihr Augenmerk vor allem auf die beiden ersten zu richten haben.

Kolloidechemische Probleme bei der Holzverzucke-
rung und bei der Verarbeitung der Holzzucker-
wiirzen.

Von Dr. E. Eichenberger (Agrikulturchemisches Institut der E. T. H., Ziirich,
Vorstand Prof. Pallmann).

Die Bundesbehorden erteilten vor einigen Wochen die seit Jahreu
nachgesuchte Konzession fiir die Erstellung einer schweizerischen Holz-
verzuckerungsanlage. Mit der Errichtung dieses modernen Industrie-
zweiges bieten sich dem schweizerischen Chemiker und dem Maschinen-
techniker eine Fiille entwicklungsfihiger Probleme, deren Bearbeitung



	Privatwaldzusammenlegungen mit besonderer Berücksichtigung des Kantons Zürich

